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Kehrichtsammlung:
Wer haftet bei einem Unfall? 
Im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben passieren immer wieder Unfälle mit zum Teil 
erheblichen Sach- oder Personenschäden. Der Sturz einer alten Frau auf einem vereisten Trottoir
und der Einbruch eines Bürgers auf dem nicht tragfähigen Eis eines Sees sind bekannte Beispiele.
Der Beitrag behandelt Haftungsfragen, die sich rund um die Sammlung und Entsorgung von Abfall
in den Gemeinden ergeben können.  

Bei der Abfallsammlung und -entsor-
gung wird mit schweren Fahrzeugen,
Maschinen, Anlagen und grossen Men-
gen an Material gearbeitet – und natür-
lich mit Menschen unterschiedlichster
Ausbildung und Erfahrung. Bei der Er-
füllung von Abfalllogistikaufgaben pas-
sieren immer wieder Unfälle mit zum
Teil erheblichen Sach- oder Personen-
schäden. Immer häufiger werden Ab-
falllogistikleistungen zudem durch pri-
vate Dritte erledigt. Wenn es zu einem
Unfall mit Sach- oder Personenschaden
kommt, stellen sich komplexe Rechts-
fragen. Wer haftet? Wer bezahlt den
Sachschaden, wer die Arztkosten, wer
hat allfällige Genugtuungsansprüche zu
tragen? Ist es der Staat (die Gemeinde),
ist es der beauftragte Dritte, die Versi-
cherung oder eine Individualperson, ist
es der Arbeitgeber? Können sogar straf-
rechtliche Konsequenzen, eine Verurtei-
lung – wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung oder wegen fahrlässiger Tötung –
drohen?

Sechs Fälle 
aus der Praxis
• Fall 1: Ein gemeindeigenes Kehricht-

fahrzeug hat eine Störung bei der
Containerentleervorrichtung. Der da-
mit hantierende Arbeitnehmer wird
eingeklemmt und verletzt sich schwer.

• Fall 2: Beim Leeren eines Unterflur-
containers stürzt eine Passantin in
den Schacht und verletzt sich. 

• Fall 3: Bei einer gemeindeeigenen
Sammelstelle wird das Grüngut so
hoch aufgeschichtet, dass eine Bret-
terwand eingedrückt wird. Der dane-
benstehende PW eines Besuchers der
Anlage wird schwer beschädigt.

• Fall 4:  Ein Kompostierplatz, der im Ei-
gentum einer Gemeinde steht, wird
durch einen privaten Auftragnehmer
betrieben. Faulige Abwässer laufen
bei Regen wegen ungenügender
Drainagen unkontrolliert den Hang
hinunter, sodass das darunterlie-
gende Gewächshaus mit der Zucht
wertvoller Orchideen unterspült wird.

Die Orchideenernte mit einem Ge-
winn von 20000 Franken ist ruiniert,
zudem rutscht der Hang oberhalb des
Gewächshauses ab.  

• Fall 5: Eine Privatperson lädt bei einer
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA)
drei grosse Matratzen alleine von ei-
nem Lieferwagen und will aus Zeit-
gründen alle drei miteinander in den
Bunker werfen, stolpert über eine der
drei Matratzen und fällt in der Folge in
den mit spitzen Gartenpfählen gefüll-
ten Bunker. Die Privatperson verletzt
sich dabei erheblich.

• Fall 6: Beim Leeren eines Haushaltab-
fallcontainers durch ein beauftragtes
privates Abfallunternehmen wird der
angehobene Container nicht richtig
aufgegriffen. Er fällt herunter und
drückt den Zaun des Nachbargartens
völlig platt.

Komplexes Geflecht 
an rechtlichen Grundlagen
Führt eine Abfalllogistiktätigkeit zu ei-
nem Unfall mit Sach- oder Personen-
schaden stehen verschiedene rechtliche
Ansätze zur Prüfung offen:  

• Haftet der Arbeitgeber für mangelnde
Sicherheitsvorkehrungen?

• Haftet die Gemeinde als Eigentüme-
rin einer festen Anlage oder eines
Grundstückes aufgrund der Regeln
des Privatrechtes?

• Haftet der Staat (Kanton oder Ge-
meinde) aus Staatshaftung, also ei-
ner Kausalhaftung, die nur darauf ab-
stellt, ob ein Fehlverhalten zu einem
Schaden geführt hat, ohne dass ein
Verschulden gegeben sein muss (also
keine Fahrlässigkeit oder ähnliches)?

• Haftet die mit der Abfalllogistikleis-
tung beauftragte Privatfirma, eventu-
ell deren Mitarbeiter aufgrund der Re-
geln des Zivilrechtes, die ein Ver-
schulden verlangen? 

• Haften die massgeblichen Personen
nicht nur finanziell, sondern eventuell
auch strafrechtlich?  

• Muss man von einem alleinigen oder
hauptsächlichen Selbstverschulden
des Geschädigten ausgehen?

Die Realität lässt sich nun aber keines-
wegs diesen Kategorien immer klar zu-
ordnen; Haftungskonkurrenzen und Ab-
grenzungen sind oft nur mit aufwändi-
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Verletzt sich ein Arbeitnehmer an einer defekten Containerentleervorrichtung, kann
er selbst zur Rechenschaft gezogen werden. (Bild: Gabi Schoenemann, Pixelio)



gen Gutachten oder langen Gerichts-
prozessen zu bewältigen. Nachfolgend
sollen einige Haftungsaspekte vertieft
werden, um für die Problematik zu sen-
sibilisieren. Bewusst ausser Acht gelas-
sen wird dabei, dass Haftpflichtfälle
sehr oft durch Versicherungen abge-
deckt sind und sich primär auch (nur)
die involvierten Versicherungen über
die Haftungsfrage streiten. Nicht vertieft
werden aber auch allenfalls anwend-
bare Spezialgesetze wie etwa Fahrzeug-
haftpflicht oder ähnliche. 

Unfallverhütungsmassnahmen sind
obligatorisch und sinnvoll
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, zur
Verhütung von Berufsunfällen und Be-
rufskrankheiten alle Massnahmen zu
treffen, die nach der Erfahrung notwen-
dig, nach dem Stand der Technik an-
wendbar und den gegebenen Verhält-
nissen angemessen sind (Art. 82 Unfall-
versicherungsgesetz UVG). Solche
Massnahmen betreffen etwa die Sicher-
heit von Sammelstellen, von Fahrzeu-
gen und anderen Anlagen. Ein Arbeitge-
ber, der seine diesbezüglichen Pflichten
verletzt und damit mitarbeitende Perso-
nen gefährdet, kann bei vorsätzlicher
oder fahrlässiger Verletzung seiner Ver-
pflichtungen mit Gefängnis oder Busse
bestraft werden (Art. 112 UVG). Beim
Fall 1, bei dem sich ein Arbeitnehmer an
der defekten Containerentleervorrich-
tung verletzt, könnte eine Verletzung der
Verpflichtungen des UVG etwa darin be-
stehen, dass das Fahrzeug generell
nicht gut gewartet wurde, dass trotz frü-
herer Störungen die Reparatur immer
wieder vom Vorgesetzten verschoben
wurde oder dass die Instruktion des be-
troffenen Arbeitnehmers völlig ungenü-
gend war. 

Der Eigentümer 
bezahlt…
Ist ein öffentliches Werk, etwa ein ge-
meindeeigener Container, Abfallsam-
melstellen oder sind Entsorgungsanla-
gen ungeeignet, fehlerhaft konstruiert
oder schlecht gewartet, trifft die soge-
nannte Werkeigentümerhaftung ge-
mäss Art. 58 OR den Staat ebenso wie
Private. Dabei handelt es sich um eine
Kausalhaftung, das heisst, dass ein Ver-
schulden nicht gegeben sein muss. Es
genügt die Tatsache einer fehlerhaften
Anlage oder des mangelhaften Unter-
halts, der zu einem Schaden führt.
Beim Fall 2 (Sturz in offenen Unterflur-
container) dürfte eine Werkeigentümer-
haftung nur dann zu bejahen sein, wenn
tatsächlich eine Fehlkonstruktion vor-
liegt und wenn angemessene Vorsichts-
massnahmen fehlen, nicht aber, wenn

die Verletzte etwa mit dem Handy telefo-
nierte und unachtsam war. Beim Fall 3
(Bretterwand einer Kompostanlage, die
Auto eindrückt) hingegen würde die
Werkeigentümerhaftung zweifellos zur
Anwendung gelangen. Beim Fall 5
(Sturz in den KVA-Bunker) wäre eine
Werkeigentümerhaftung sicher dann
prüfenswert, wenn die getroffenen Vor-
sichtsmassnahmen (Konstruktion der
Zufahrt, genügend hohe, sichtbare Ab-
schrankung, Warnschilder) als ungenü-
gend beurteilt werden müssten. Dem
Matratzenentsorger müsste auf der an-
deren Seite wohl der Vorwurf gemacht
werden, dass er mit seinem eigenen
fehlerhaften, unvernünftigen Vorgehen,
drei Matratzen auf einmal einwerfen zu
wollen, ein grobes Selbstverschulden
zu tragen hat, das eine Haftung aus-
schliessen könnte.
Wenn die Gemeinde als Eigentümerin
eines Grundstückes die ihr daraus zu-
stehenden, zivilrechtlichen Befugnisse
überschreitet, so bestimmt sich die Haf-
tung des Staates wie jene der Privaten
nach Art. 679 ZGB. Danach kann ein Ge-
schädigter auf Beseitigung der Schädi-
gung und Schadenersatz klagen. Der
(vermeidbare) unkontrollierte Abfluss
fauliger Abwässer (Fall 4) auf ein Nach-
bargrundstück wäre eine solche Über-
schreitung von Eigentümerbefugnis-
sen. Die Gemeinde müsste als Grund-
stückeigentümerin für den Schaden ein-
stehen und Massnahmen treffen, um
eine Wiederholung des Schadens zu
vermeiden. War der private Betreiber
der Anlage entsprechend über die Bo-
denverhältnisse instruiert, kam jedoch
seinen Verpflichtungen beim Betrieb der
Anlage nicht oder nicht ausreichend

nach, kann die Gemeinde für die zu be-
zahlenden Schäden Rückgriff auf den
Privaten nehmen. 

Die «komfortable» 
Staatshaftung
Verursachen für den Staat handelnde
Personen bei Ausübung einer amtlichen
Tätigkeit durch fehlerhaftes Handeln ei-
nen Schaden, haftet nach allgemeiner
Auffassung der Staat (zusätzlich zu den
bereits dargestellten Sonderregelun-
gen) – und zwar in aller Regel unter we-
niger strengen Voraussetzungen als
dies bei der Haftung von Privaten der
Fall ist. Die Inanspruchnahme der
Staatshaftung ist deshalb beliebt, zumal
der Staat ein solventer Gläubiger und
gut versichert ist. Diese sogenannte
Staatshaftung ist in der Schweiz föderal
ausgestaltet. Es ergeben sich somit Un-
terschiede in den kantonalen Regelun-
gen, die an dieser Stelle nicht im Detail
beleuchtet werden können. Es ist uner-
lässlich, die Haftungsvoraussetzungen
im Einzelfall nach dem einschlägigen
Gesetz genau prüfen zu lassen. 
Am meisten verbreitet ist das Modell ei-
ner primären Kausalhaftung des Staa-
tes, bei denen der Staat – ohne das Vor-
liegen eines Verschuldens – für einge-
tretene Schäden haftet,
• wenn der Schaden durch Personen

verursacht wurde, für deren Verhalten
der Staat geradezustehen hat (hier
kommt praxisgemäss ein breiter Per-
sonenkreis in Frage, also nicht etwa
nur Beamte)

• wenn es sich um einen öffentlich-
rechtlichen Tätigkeitsbereich handelt
(gemäss Zürcher Verwaltungsgericht
etwa sind Haushaltkehrichtsammel-
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Die Gemeinde kann sich unter anderem mit einer regelmässigen Kontrolle der An-
lagen vor rechtlichen Konsequenzen schützen. (Bild: Gerd Altmann, Pixelio)
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dienstleistungen eine öffentlich-
rechtliche Tätigkeit, keine gewerbli-
che)

• wenn das schädigende Handeln
selbst zum Schaden führt (Kausalzu-
sammenhang) 

• und wenn Fehler in der Ausübung der
öffentlich-rechtlichen Tätigkeit ge-
macht wurden (Rechtswidrigkeit). 

Die Staatshaftung wird in einigen Kan-
tonen ausdrücklich auf Private ausge-
dehnt, die öffentliche Aufgaben für den
Staat erfüllen. Das auftraggebende Ge-
meinwesen haftet in diesem Fall nur
subsidiär, das heisst, erst in zweiter Li-
nie, wenn der beauftragte Private nicht
liquid oder aufgelöst ist (so etwa Art. 46
Abs. 2 der Kantonsverfassung des Kan-
tons Zürich). Je nach Haftungsordnung
im entsprechenden Kanton muss sich
also ein Geschädigter primär an den Pri-
vaten und erst wenn dies nicht erfolg-
versprechend ist, an die Gemeinde hal-
ten. 
Die Haftung von Gemeinden für ihre
Auftragnehmer ist in aller Regel wohl
auch dann zu bejahen, wenn man von
einer privatrechtlichen, gewerblichen
Tätigkeit ausgeht (was insbesondere
bei gewissen Sondersammlungen der
Fall sein kann): Wer widerrechtlich, vor-
sätzlich oder fahrlässig jemandem ei-
nen Schaden zufügt, haftet gemäss Art.
101 OR unter Umständen auch als Auf-
traggeber für Fehler seiner sogenann-
ten Hilfspersonen. Dies gilt selbst dann,
wenn eine Gemeinde sich selbst bei der
Auswahl, Instruktion und Überwachung
des Unternehmens kein Verschulden
vorwerfen lassen muss. Ausschlagge-
bend ist allein, ob die schadensbegrün-
dende Handlung der Gemeinde vorzu-
werfen wäre, wenn sie die Handlung
selbst vorgenommen hätte. Selbstver-
ständlich kann in einem solchen Fall
eine in Anspruch genommenen Ge-
meinde später auf den eigentlichen Ver-
ursacher des Schadens Rückgriff neh-
men, wenn diesem ein Verschulden vor-
geworfen werden kann. 
Zum Fall 6 (durch herabfallenden Con-
tainer zerdrückter Gartenzaun): Je nach
kantonaler Regelung wäre dem betrof-
fenen Nachbarn zu raten, sich an die Ge-
meinde oder vorab an das private Ab-
fallunternehmen zu wenden. Zweifellos
wird er seinen Schaden aber ersetzt er-
halten.

Und dann auch noch 
ein Strafverfahren?
Unsere Rechtsordnung verlangt nicht
nur den Ersatz von Schäden, die einem
Dritten zugefügt werden, sondern ahn-
det eine Handlung auch mit strafrechtli-
chen Mitteln (Busse, Freiheitsstrafe),

wenn jemand sich pflichtwidrig unvor-
sichtig verhalten hat, also jene Vorsicht
nicht beachtete, zu der er nach den Um-
ständen und seinen persönlichen Ver-
hältnissen verpflichtet war (Definition
der Fahrlässigkeit in Art. 18 StGB). In
Frage kommen hier in erster Linie fahr-
lässige Körperverletzung und fahrläs-
sige Tötung (fahrlässige Sachbeschädi-
gung steht nicht unter Strafe, nur die
vorsätzliche!). 
Strafrechtliche Folgen wären etwa bei
Fall 5 (Sturz in den KVA-Bunker) dann
denkbar, wenn ein Mitarbeiter der KVA
die an sich ausreichende Abschrankung
zur Reinigung entfernt hat, ohne den
Zugang zum Bunker zu sperren und
ohne jegliche zusätzliche Massnahmen
zu treffen, in der Hoffnung, dass in den
nächsten zwei Stunden kaum private
Anlieferer zu erwarten seien.

Was kann eine Gemeinde 
überhaupt tun?
• Einen absoluten Schutz vor Haftungs-

fällen gibt es nicht. Auch nicht, wenn
ein Dritter mit Dienstleistungen be-
auftragt und sorgfältig überwacht
wird.

• Das Bewusstsein aller Beteiligten zu
möglichen Haftungsfolgen ist neben
einer konsequenten Überprüfung der
Arbeitssicherungsmassnahmen der
erste Schritt für eine effektive Mini-
mierung der Haftung. 

• Nur mit einer regelmässigen Kon-
trolle der Anlagen, einem technisch
angemessenen Stand (unter Beach-
tung sämtlicher einschlägiger Nor-
men), einem sorgfältigen Unterhalt,
sowie einer Schulung und einer kon-
sequenten Auseinandersetzung mit
allfälligen Beanstandungen kann sich
die Gemeinde vor rechtlichen Konse-

quenzen so optimal wie möglich
schützen. Insbesondere kann damit
eine gute Basis für allfällige Rück-
griffsforderungen auf Private oder
Dritte geschaffen werden.

• Beauftragte, private Dritte sind regel-
mässig und konsequent auf die Ein-
haltung sicherheitsrelevanter Nor-
men und Vertragsvereinbarungen
hinzuweisen und zu kontrollieren
oder durch zugezogene Fachperso-
nen kontrollieren zu lassen. Entspre-
chende Verhaltensregeln zur Vermei-
dung von Schäden bei der Ausübung
der  Tätigkeit sind zu vereinbaren.

• Zeigen sich bei gemeindeeigenen An-
lagen technische Schwierigkeiten
oder Ansätze von Fehlverhalten, ist
dies umgehend zu korrigieren. Es
kann nicht gehofft werden, dass sich
ein entsprechender Vorfall nicht mehr
wiederholt. Lieber den Betrieb
schliessen oder einschränken, als auf
Risiko zu spielen!

• In die Verträge mit privaten Abfalllo-
gistik-Dienstleistern sind entspre-
chende Verpflichtungen zur Arbeitssi-
cherheit und Hinweise zu Haftungs-
fragen aufzunehmen – auch wenn sie
keine Garantie dafür bieten, dass eine
Gemeinde nie in Anspruch genom-
men werden kann.

Daniela Lutz, M.B.L., Lindtlaw Anwalts-
kanzlei, Zürich/Kreuzlingen

Die Empfehlungen sind im Merkblatt «Um-
gang mit Haftungsfragen im Abfallsammel-
dienst und ähnlichen Tätigkeiten» zusam-
mengefasst und zu beziehen bei «Kommu-
nale Infrastruktur», Tel. 031 356 32 32,
info@kommunale-infrastruktur.ch. 

RECHT

Zu einer effektiven Minimierung der Haftung gehört das Bewusstsein aller Betei-
ligten zu möglichen Haftungsfolgen. (Bild: Pixelio)


